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Klinikbetten
Leitsatz

1.

a) Die Einreichung eines Antrags nach § 169 Abs. 2 Satz 5 GWB auf Wiederherstellung des
prozessualen Zuschlagsverbots beim Oberlandesgericht ist auch bei Ubermittlung tiber das
besondere Anwaltspostfach formgerecht.

b) Es ist zulassig, zunachst allein eine Antragsschrift ohne Begriindung einzureichen und die
Begriindung innerhalb einer selbst gesetzten Frist nachzureichen.

2. Fur die regelmalig vorzunehmende summarische Priifung der Erfolgsaussichten des Nach-
prufungsantrages sind samtliche Erkenntnisse heranzuziehen, welche zum Zeitpunkt der zu
treffenden Entscheidung Uber den Antrag im Eilrechtsschutz bereits vorliegen; eine Beschran-
kung auf von Anfang an evidente Entscheidungsgrundlagen ist weder im Gesetz angelegt
noch sachgerecht.

3. Werden fur ein Produktmerkmal teilweise sog. A-Kriterien (also zwingende Vorgaben) und
teilweise B-Kriterien (also technische Aspekte mit Angebotsspielrdumen, welche einer Wirt-
schaftlichkeitsbewertung unterzogen werden sollen) aufgeflhrt, so ergibt sich die Notwendig-
keit, die Reichweite des jeweiligen Kriteriums - ggf. auch im Wege der Auslegung - zu bestim-
men.

4. Zur Darlegung erheblicher nachteiliger Folgen der Aufrechterhaltung des prozessualen Zu-
schlagsverbots im Nachprufungsverfahren (besonderes Beschleunigungsinteresse).

Tenor

Der Antrag der Antragstellerin im Hauptverfahren auf gerichtliche Entscheidung
Uber die Wiederherstellung des prozessualen Zuschlagsverbots unter Aufhebung
des Beschlusses der 2. Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt vom 23. Mai
2025 wird zuruckgewiesen.

Die Antragstellerin im Hauptverfahren hat die Kosten des gerichtlichen Antrags-
verfahrens einschlieflich der auergerichtlichen Auslagen der Antragsgegnerin
zu tragen.
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Griinde

Der Geschaftswert des Antragsverfahrens wird auf eine Wertstufe bis zu
45.000,00 € festgesetzt.

A.

Die Antragsgegnerin, eine Universitatsklinik in der Rechtsform einer Anstalt 6ffentlichen
Rechts, leitete am xx.xx.2024 die EU-weite Ausschreibung des Lieferauftrags ,Beliefe-
rung mit Klinikbetten zum Einsatz in der Normalpflege, IMC und Intensivmedizin“ im Of-
fenen Verfahren auf der Grundlage der Vergabeverordnung (VgV) ein. Ziel des Vergabe-
verfahrens ist der

Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Vertragspartner zur Belieferung mit
waschanlagentauglichen, elektrisch betriebenen Universitatsklinikbetten, die sowohl
fir den Einsatz in der Normalpflege als auch im Intermediate Care- (IMC-) und Inten-
sivbereich geeignet sind, sowie von entsprechendem Zubehdr. Die Laufzeit der Rah-
menvereinbarung soll vier Jahre umfassen. Der geschatzte Netto-Auftragswert betragt
820.730 €; dieser Wert ist auch als Hochstwert der Rahmenvereinbarung angegeben.

In der Auftragsbekanntmachung wurde angegeben, dass die Auftraggeberin mit dieser
Vergabe beabsichtigt, sukzessive Ersatz fur austauschreife Krankenhausbetten zu be-
schaffen, wobei flr , die Jahresscheibe 2024" ein Gesamtbudget voraussichtlich 150.000
€ brutto betrage.

Die Vergabeunterlagen enthielten im Rahmen des Leistungsverzeichnisses eine Excel-
Datei Uber Systemspezifikationen fur Betten. Als sog. ,,A“-Kriterium wurde bei den Pro-
duktmerkmalen unter Position 4.1.25 gefordert , Liegeflache auch bei Anbringung von
Fixiergurten verstellbar” mit den Antwortmdglichkeiten ,Ja/Nein“. Die Antragsgegnerin
legte als Zuschlagskriterien den Preis mit einer Gewichtung von 30 %, die Systemspezi-
fikation mit 20 % und eine Probestellung zur Testung durch Nutzende mit 50 % fest. Fur
die Bewertung des Zuschlagskriteriums Systemspezifikationen wurde eine Bewertungs-
matrix als Excel-Datei bekanntgegeben, wonach unter Ziffer 4.7 sechs sog. ,,B“-Kriteri-
en“ jeweils zu Details der Verstellmdglichkeiten des Bettes aufgeflihrt waren. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Inhalt dieser Tabellen

Bezug genommen.

Die Antragstellerin reichte fristgerecht am 26.09.2024 ein Angebot ein. Daneben ging
nur das Angebot eines weiteren Wirtschaftsunternehmens ein.

Im Ergebnis ihrer Angebotsprifung und Bewertung erreichte das Angebot der Antragstel-
lerin eine Gesamtpunktzahl von 72,72 und das Angebot der Mitbewerberin eine Punkt-
zahl von 87,35 von 100 moglichen Punkten. Das Konkurrenzangebot wies sowohl einen
niedrigeren Angebotspreis auf als auch eine weit bessere Bewertung bei der Probestel-
lung. Folgerichtig wahlte die Antragsgegnerin das Angebot der Mitbewerberin (ktinftig:
Zuschlagsaspirantin) flr den Zuschlag im Vergabeverfahren aus. Sie teilte der Antrag-
stellerin mit Schreiben vom 13.11.2024 (kiinftig: Vorabinformation) mit, dass ihr Angebot
nicht das wirtschaftlichste sei und lediglich den zweiten Rang im Wettbewerb erreicht
habe.
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Die Antragstellerin rigte daraufhin, dass das Angebot der Zuschlagsaspirantin in verga-

berechtlich unzuldssiger Weise von den zwingenden Leistungsanforderungen in der Posi-
tion 4.1.25 des Leistungsverzeichnisses abweiche und deswegen auszuschliefen sei. Die
Antragsgegnerin wies diese Rilge als unbegrindet zurtck.

Mit Schriftsatz vom 29.11.2024 hat die Antragstellerin die Einleitung eines Nachpri-
fungsverfahrens bei der Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt mit dem Ziel bean-
tragt, dass der Antragsgegnerin aufgegeben werden mége, den Zuschlag nicht auf das
Angebot der Zuschlagsaspirantin zu erteilen und das Verfahren bei fortbestehender Be-
schaffungsabsicht in den Stand vor Angebotswertung zurlickzuversetzen. Dieser Nach-
prifungsantrag ist am selben Tage an die Antragsgegnerin Ubermittelt worden mit dem
Hinweis, dass gemal § 169 Abs. 1 GWB bis zum Ablauf der Beschwerdefrist ein prozes-
suales Zuschlagsverbot gelte.

Der Vorsitzende der 2. Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt hat die am
03.01.2025 auslaufende Bearbeitungsfrist mit Verfiigung vom 19.12.2024 bis zum
07.02.2025 verlangert und sodann weiter mit Verfligungen vom 06.02.2025 bis zum
14.03.2025 sowie vom 11.03.2025 bis zum 18.04.2025. Am 09.04.2025 hat die Verga-
bekammer den Hinweis erteilt, dass der Nachprifungsantrag zwar zulassig, jedoch of-
fensichtlich unbegriindet sei, und dass sie beabsichtigte, im schriftlichen Verfahren zu
entscheiden. Sie hat der Antragstellerin eine Frist zur Stellungnahme gesetzt, welche
nach einmaliger Verlangerung bis zum 12.05.2025 lief. Mit Verfiigung vom 15.04.2025
hat der Vorsitzende der Vergabekammer die Bearbeitungsfrist erneut, und zwar bis zum
23.05.2025 verlangert.

Mit Schriftsatz vom 05.05.2025 hat die Antragsgegnerin den Antrag gestellt, unter Auf-
hebung des vorlaufigen prozessualen Zuschlagsverbots nach § 169 Abs. 1 GWB ihr zu
gestatten, den Zuschlag im streitgegenstandlichen Vergabeverfahren nach Ablauf von
zwei Wochen seit

Bekanntgabe einer entsprechenden Entscheidung erteilen zu diirfen. Wegen einer ab-
rupt eingetretenen vollstandigen Auslastung der verfigbaren Krankenhausbetten sei an-
gesichts der erheblichen Verzdgerung der Zuschlagserteilung durch das Nachprufungs-
verfahren der Klinikbetrieb erheblich gefahrdet. Hinzu komme die fehlende Méglichkeit,
Defekte an Betten zu beheben oder Betten auszutauschen, was das Risiko von Hygiene-
mangeln, Behandlungsfehlern und einer akuten Uberforderung des medizinischen Perso-
nals erhdhe und die Patientensicherheit unmittelbar gefahrde.

Der Vorsitzende hat die Bearbeitungsfrist mit Verfigung vom 22.05.2025 bis zum
27.06.2025 verlangert. Sodann hat die Vergabekammer mit ihrem Beschluss vom
23.05.2025 der Antragsgegnerin gestattet, nach Ablauf von zwei Wochen seit Bekannt-
gabe dieser Entscheidung den Zuschlag zu erteilen. Zur Begrindung ihrer nach § 169
Abs. 2 Satz 1 bis 5 GWB vorgenommenen Abwagung hat die Vergabekammer darauf ab-
gestellt, dass der Nachprufungsantrag keine Erfolgsaussichten habe, weil der gertgte
VergabeverstoB - eine unzulassige Abweichung des Leistungsinhalts des Angebots der
Zuschlagsaspirantin von zwingenden Vorgaben des Leistungsverzeichnisses im Hinblick
auf die Verstellfunktionen der Liegeflachenteile i.S.v. §§ 57 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. 53 Abs. 7
Satz 1 VgV - nicht vorliege, und darauf, dass ein besonderes Beschleunigungsinteresse
der Vergabestelle vorliege, weil der Betrieb des Universitatsklinikums bei weiterer Verzo-
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gerung gefahrdet sei. Wegen der Einzelheiten wird auf die Griinde dieser Entscheidung
Bezug genommen.

Gegen diese ihr am 23.05.2025 zugestellte Entscheidung richtet sich der mit Schriftsatz

vom 04.06.2025 erhobene und am selben Tage beim Oberlandesgericht Naumburg ein-

gegangene Antrag auf gerichtliche Entscheidung Uber die Wiederherstellung des prozes-
sualen Zuschlagsverbots.

In Erganzung der Sachdarstellung durch die Vergabekammer tragt die Antragstellerin
vor, dass die Antragsgegnerin im Wege einer Interimsvergabe im Februar 2025 jeweils
funf Klinikbetten von der Antragstellerin und von der Zuschlagsaspirantin erwarb, um ei-
nen akut aufgetretenen Bedarf an Klinikbetten zu decken.

Die Antragstellerin ist u.a. der Meinung, dass sich die Vergabekammer bei ihrer Abwa-
gung nach § 169 Abs. 2 Satz 1 bis 5 GWB nicht ernsthaft und zutreffend mit den wider-
streitenden Interessen auseinandergesetzt habe. Die Vergabekammer gehe zu Unrecht
von fehlenden Erfolgsaussichten des Nachprifungsantrags aus. Die angefochtene Ent-
scheidung lasse eine Berlcksichtigung des Vorbringens der Antragstellerin im Schrift-
satz vom 12.05.2025 nicht erkennen. Jedenfalls ergebe sich die Unbegriindetheit des
Nachprufungsantrags nicht ,sofort und auf den ersten Blick”. Dartber hinaus habe die
Antragsgegnerin ein besonderes Beschleunigungsinteresse nicht nachvollziehbar dar-
gelegt, es bestehe auch objektiv nicht. Die bloRe Verzégerung des Vergabeverfahrens
durch ein Nachprifungsverfahren kénne ein besonderes Beschleunigungsinteresse nicht
rechtfertigen. Die Vergabekammer habe den Ausnahmecharakter der Gestattung des
vorzeitigen Zuschlags nicht bzw. nicht hinreichend bericksichtigt. Insoweit sei auch zu
beachten, dass sich die Antragsgegnerin den mehrfachen Verlangerungen der Bearbei-
tungsfrist jeweils nicht entgegengestellt habe. SchlieRlich sei die Gestattung des vorzeiti-
gen Zuschlags auch unverhaltnismaRig, weil der Antragsgegnerin mildere Mittel zugang-
lich und zumutbar seien, so etwa die Durchfiihrung weiterer Interimsvergaben, die Opti-
mierung des Bettenmanagements oder die Nutzung von Mietbetten. Wegen der Einzel-
heiten wird auf die Antragsschrift Bezug genommen.

Der Senat hat die Vergabedokumentation der Antragsgegnerin sowie die Akten der Ver-
gabekammer im Hauptverfahren 2 VK LSA 42/24 und im Eilrechtsschutzverfahren 2 VK
LSA 5/25 beigezogen. Er hat mit Beschluss vom 06.06.2025 eine Zwischenverfuigung ge-
troffen und der Antragsgegnerin rechtliches Gehor gewahrt.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der 2. Vergabekammer des Landes Sachsen-Anhalt vom
23.05.2025 aufzuheben und das im Nachprifungsverfahren 2 VK LSA 42/24 aus-
gesetzte Zuschlagsverbot gemal § 169 Abs. 1 GWB wiederherzustellen.

Die Antragsgegnerin beantragt,
den Antrag auf gerichtliche Entscheidung zurtckzuweisen.

Sie verteidigt im Wesentlichen die Gestattung des vorzeitigen Zuschlags. Mit ihrem
Schriftsatz vom 12.06.2025 hat sie erganzend zu den tatsachlichen Umstanden vorge-
tragen, aus denen sie ihr Interesse an einer vorzeitigen Zuschlagserteilung ableitet, und
entsprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt.
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Die Antragstellerin hat am 16.06.2025 zu diesem Vorbringen Stellung genommen.
B.

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung Uber die Wiederherstellung des prozessualen
Zuschlagsverbots ist zulassig, bleibt aber in der Sache ohne Erfolg.

[. Allerdings hat die Antragstellerin im Hauptverfahren einen zulassigen Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung Uber die Wiederherstellung des prozessualen Zuschlagsverbots
gestellt.

1. Der Antrag ist nach § 169 Abs. 2 Satz 5 GWB statthaft, weil die Vergabekammer das
nach § 169 Abs. 1 GWB durch Ubermittlung des Nachpriifungsantrags an die Antrags-
gegnerin im Hauptverfahren eingetretene prozessuale Zuschlagsverbot durch seine Ent-
scheidung vom 23.05.2025 aufgehoben und der Antragsgegnerin gestattet hat, den Zu-
schlag im o.a. Vergabeverfahren bereits vor dem Abschluss des Nachprufungsverfahrens
zu erteilen.

2. Der Antrag ist am 04.06.2025 formgerecht per beA und per Fax eingegangen. Insbe-
sondere ist auch die Einreichung per beA formgerecht gewesen. Zwar verweist § 169
Abs. 2 Satz 8 GWB auf § 176 Abs. 2 Satz 1 GWB, in welchem die Schriftform flr den An-
trag im Eilrechtsschutz vorgeschrieben ist. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass es
sowohl im Verfahren vor der Vergabekammer als auch im gerichtlichen Beschwerdever-
fahren zulassig ist, den jeweiligen bestimmenden Schriftsatz (Nachprifungsantrag, Be-
schwerde oder Antrag im Eilrechtsschutz) (iber den sicheren Ubertragungsweg vom be-
sonderen Anwaltspostfach an ein besonderes Behdrdenpostfach der Vergabekammer
bzw. an das Gerichtspostfach des Vergabesenats zu Ubermitteln (vgl. OLG Dusseldorf,
Beschluss v. 28.06.2023 - VII-Verg 48/22 ,Flughafenreinigung” - in juris Rz. 37; BayO-
bLG, Beschluss v. 11.09.2024 - Verg 1/24e , Theater-Feuerléschtechnik”).

3. Die Antragsschrift vom 04.06.2025 enthalt eine Begrindung, sodass dem Erfordernis
nach § 169 Abs. 2 Satz 8 GWB i.V.m. § 176 Abs. 2 Satz 1 GWB, wonach der Antrag mit
Einreichung ,gleichzeitig zu begrinden* ist, genligt worden ist. Der Verfahrensablauf im
vorliegenden

Antragsverfahren - die Antragstellerin hat zunachst am 29.05.2025 eine , Ankindigung
des Antrags” an das Oberlandesgericht gesandt und die Einreichung des Antrags selbst
bis zum 04.06.2025 in Aussicht gestellt - gibt jedoch Anlass fur nachfolgende Erwagun-
gen. Sowohl nach dem Wortlaut der Norm als auch nach der Systematik des Eilrechts-
schutzes unterliegt es keinen Zweifeln, dass ein Antrag, der zum Zeitpunkt der Entschei-
dung des Vergabesenats keine Begriindung enthalt, wegen des Fehlens des Mindestin-
halts bereits als unzulassig verworfen werden muss. Das entspricht den Regelungen in
anderen Prozessordnungen, z.B. §§ 339 Abs. 1, 341 Abs. 1 ZPO. Fir eine weitergehen-
de Sanktionierung fir den Fall der zeitlich gestaffelten Einreichung des Antrags und der
den Antrag tragenden Begriindung besteht zumindest nach dem Zweck der Norm kein
Anlass. Die in der Kommentarliteratur (vgl. nur Hanisch in: Rowekamp/Kus/Portz/Priels,
GWB, 5. Aufl., § 176 Rn. 18 m.w.N.) fur die Notwendigkeit einer gleichzeitigen Begrin-
dung angefuhrten Aspekte der Verpflichtung des Antragstellers zur Verfahrensférderung
und des Schutzes des Antragstellers vor vorzeitiger Antragstellung vermaégen dies im
Vergleich zu anderen Prozessordnungen nicht zu rechtfertigen. Denn selbst fur fristge-
bundene Rechtsbehelfe ist anerkannt, dass Inhaltsmangel innerhalb der Rechtsbehelfs-

- Seite 5von 13 -



26

27

28

frist behebbar sind (vgl. nur Herget in: Z6ller, ZPO, 35. Aufl., § 340 Rn. 6 m.w.N.). Fir die
Einreichung eines Antrags nach § 169 Abs. 2 Satz 6 GWB ist eine Ausschlussfrist nicht
einmal normiert. Der jeweilige Antragsteller hat ein starkes Eigeninteresse daran, sei-
ner Verfahrensférderungspflicht nachzukommen, denn die nach § 169 Abs. 2 Satz 1 GWB
von der Vergabekammer festgelegte Frist fur die auf zwei Wochen beschrankte Fortdau-
er des prozessualen Zuschlagsverbots bewirkt einen faktischen Zeitdruck, weil dem je-
weiligen Antragsteller der Wegfall des Rechtsschutzinteresses droht, sobald der &ffent-
liche Auftraggeber die ihm gewahrte Gestattung des vorzeitigen Zuschlags nutzt. Einer
unbedachten Antragstellung wirkt die Kostenlast entgegen. Der Vorteil einer friihzeiti-
gen, natdrlich regelmaRig nach intern endgultiger Entschliefung vorgenommenen Ein-
reichung des Antrags beim Oberlandesgericht mit einer prazisen Ankindigung, zu wel-
chem Zeitpunkt die Begriindung vorgelegt wird, gibt dem Vergabesenat die Gelegenheit,
wegen des damit bereits eingeleiteten gerichtlichen Verfahrens die notwendigen Akten
beizuziehen und zeitliche Dispositionen fur eine beschleunigte Bearbeitung des Antrags
nach Eingang der Antragsbegriindung zu treffen.

4. Am Rechtsschutzinteresse der Antragstellerin bestehen keine Zweifel. Zum Zeitpunkt
des Antragseingangs beim Oberlandesgericht am 04.06.2025 ist die Zwei-Wochen-Frist
aus dem Beschlussausspruch der Vergabekammer gemaf § 169 Abs. 2 Satz 1 GWB noch
nicht vollendet gewesen, so dass ein Zuschlag im Vergabeverfahren nicht wirksam hat-
te erteilt sein kdnnen. Der Senat hat mit seiner Zwischenverfliigung - Beschluss vom
06.06.2025 - (vgl. zur Zulassigkeit OLG Dusseldorf, Beschluss v. 30.04.2008 - Vil-Verg
23/08, VergabeR 2008, 835; Kus in: Réwekamp/Kus/Portz/Priel8, a.a.0., § 169 Rn. 101
m.w.N.; Summa in: jurisPK-VergabeR, 7. Aufl., 91) die im Beschluss der Vergabekammer
bezeichnete Frist flr die Fortdauer des prozessualen Zuschlagsverbots vorsorglich bis
zum 25.06.2025 verlangert.

[l. Der Antrag der Antragstellerin auf gerichtliche Entscheidung Uber die Wiederherstel-
lung des prozessualen Zuschlagsverbots ist jedoch unbegriindet. Im Rahmen der Ge-
samtabwagung aller Umstande des vorliegenden Einzelfalls ist es hier ausnahmswei-

se gerechtfertigt, der Antragsgegnerin die Erteilung des Zuschlags bereits vor dem Ab-
schluss des Nachprufungsverfahrens zu gestatten.

1. Nach § 169 Abs. 2 Satz 6 GWB gilt flr das Antragsverfahren vor dem Beschwerdege-
richt derselbe Prifungsmalstab wie flr das Antragsverfahren nach § 169 Abs. 2 Satz 1
GWB vor der Vergabekammer (also Satze 1 bis 5 des Absatzes 2). Das Beschwerde-
gericht hat jedoch die Abwagung erneut und in eigener Verantwortung vorzunehmen
und ist nicht etwa darauf beschrankt, die Ermessensentscheidung der Vergabekammer
auf Ermessensfehler zu prifen (standige Rechtsprechung, vgl. nur OLG Naumburg, Be-
schluss v. 11.09.2018 - 7 Verg 4/18 - in juris Rz. 28 m.w.N.; OLG Naumburg, Beschluss
v. 18.10.2019 - 7 Verg 4/19 ,Fahrzeug-Rlckhaltesysteme |“ - NZBau 2020, 549, in ju-
ris Rz. 28 m.w.N.). Danach sind in persénlicher Hinsicht nicht nur die jeweiligen unmittel-
baren Interessen des Antragstellers und des Antragsgegners des Hauptverfahrens, son-
dern auch die Interessen der Allgemeinheit und die Interessen der tGbrigen am Vergabe-
verfahren Beteiligten, z.B. des Zuschlagsaspiranten, zu bertcksichtigen, und zwar auch
dann, wenn letzter zum Nachprufungsverfahren nicht beigeladen ist. In sachlicher Hin-
sicht geht es um die Wahrung oder gar Verbesserung der Zuschlagschancen des Antrag-
stellers und zugleich um dessen Interesse an der Gewahrung eines effektiven Primar-
rechtsschutzes. Der Antragsteller hat insoweit ein gewichtiges Interesse daran, dass ihm
die Mdglichkeit verbleibt, seine Rechte im Wege des Primarrechtsschutzes zu verfolgen
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und nicht allein auf den Sekundarrechtsschutz verwiesen zu werden. Denn der Sekun-
darrechtsschutz vermag auch im Erfolgsfall nur einen Teil der Nachteile wettzumachen,
die mit dem Verlust des Auftrags verbunden sind. An der Effektivitat des Primarrechts-
schutzes

besteht im Ubrigen auch ein Interesse der Allgemeinheit, weil die Durchsetzung der ver-
gaberechtlichen Regelungen nach der unionsrechtlichen Konzeption vor allem durch die
Gewahrung von Individualrechtsschutz erfolgen soll. Es geht darum, dass das Vergabe-
recht angewendet und , gelebt” werden soll, und nicht etwa vorrangig darum, eine et-
waige fehlerhafte Rechtsanwendung zu sanktionieren (vgl. OLG Naumburg, Beschluss v.
11.09.2018 - 7 Verg 4/18 - a.a.0., in juris Rz. 31-33 m.w.N.; Beschluss v. 22.11.2019 -

7 Verg 7/19 ,Irritationsschutzwand“ - NZBau 2020, 478, in juris Rz. 31 m.w.N.). Zu be-
achten ist weiter das Interesse des Auftraggebers an der konkreten Beschaffung fur die
von ihm zu erfullenden Aufgaben sowie an der Vermeidung von Kostensteigerungen und
sonstigen nachteiligen Folgen von zeitlichen Verzégerungen. In die Abwagung sind die
Interessen der Allgemeinheit einerseits an einer kontinuierlichen und auch wirtschaftli-
chen Aufgabenerflllung, d.h., dass sowohl die Vorziige einer vorzeitigen Zuschlagsertei-
lung auf das derzeit als wirtschaftlichstes erscheinende Angebot als auch ein u.U. beste-
hendes und vermeidbares Schadensersatzrisiko Beriicksichtigung finden kdnnen. In die
Abwagung sind grundsatzlich auch die Erfolgsaussichten des jeweiligen Antragstellers im
Nachprufungsverfahren einzubeziehen, weil sie die vorgenannten Aspekte beeinflussen
(vgl. OLG Naumburg, Beschluss v. 11.09.2018 - 7 Verg 4/18 - a.a.0., in juris Rz. 34 und
37). Das gilt insbesondere dann, wenn die Erfolgsaussichten des Nachprifungsantrags
bei summarischer Prifung gering sind. Schlielich kénnen auch die Aussichten des An-
tragstellers, im Vergabeverfahren den Zuschlag zu erhalten, von Bedeutung sein.

2. Im vorliegenden Fall bestehen bei der im Eilverfahren gebotenen summarischen Pri-
fung keine Erfolgsaussichten der Antragstellerin im Nachprifungsverfahren.

a) Entgegen dem Verstandnis der Antragstellerin kommt eine Berlicksichtigung fehlen-
der oder geringerer Erfolgsaussichten nicht nur in Betracht, wenn sich die Unzulassigkeit
oder Unbegrundetheit des Nachprifungsantrags ,sofort und auf den ersten Blick" er-
schlielSt. Der Senat hat in seinen friheren Entscheidungen lediglich ausgefuhrt und halt
daran fest, dass die

Gestattung des vorzeitigen Zuschlags allein wegen fehlender Erfolgsaussichten nur

in solchen Fallen in Betracht kommt, in denen dieses Ergebnis im Rahmen einer sum-
marischen Prifung sofort und auf den ersten Blick zu gewinnen ist (vgl. Beschluss v.
11.09.2018 - 7 Verg 4/18 - in Rz. 34 und 37 sowie im offiziellen Leitsatz; Beschluss v.
22.11.2019 - 7 Verg 7/19 ,Irritationsschutzwand” - NZBau 2020, 478, in juris Rz. 32;
ebenso OLG Rostock, Beschluss v. 16.09.2021 - 17 Verg 7/21 ,Kulturstiftung” - Verga-
beR 2022, 87, in juris Rz. 16; KG Berlin, Beschluss v. 26.01.2022 - Verg 8/21 ,Kranken-
haus-IT” - VergabeR 2023, 675, in juris Rz. 7). Fiir die vorzunehmende summarische Pri-
fung sind samtliche Erkenntnisse heranzuziehen, welche im Zeitpunkt der zu treffenden
Entscheidung Uber den Antrag bereits vorliegen; eine Beschrankung auf von Anfang an
evidente Entscheidungsgrundlagen ist weder im Gesetz angelegt noch sachgerecht. Der
Senat hat in diesem Zusammenhang differenziert zwischen den tatsachlichen Grundla-
gen fr die Beurteilung der Erfolgsaussichten des Nachprufungsantrags, welche regelma-
Big nur entweder bei sicherer Feststellung oder bei einer Feststellung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit den Schluss auf fehlende Erfolgsaussichten rechtfertigen kénnen, und den
rechtlichen Bewertungen, die jedoch im Instanzenzug u.U. einer Korrektur unterliegen.
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b) Im vorliegenden Fall bezieht sich die Rige der Antragstellerin auf die Prifung und Be-
wertung des Konkurrenzangebots in der Stufe der formellen Wertung (sog. erste Wer-
tungsstufe) im Hinblick auf den Ausschlussgrund des § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV i.V. mit dem
Verbot des § 53 Abs. 7 Satz 1 VgV.

aa) Unzulassige ,Anderungen an den Vergabeunterlagen” liegen immer dann, aber auch
nur dann vor, wenn das Angebot von zwingenden Vorgaben in den Vergabeunterlagen
inhaltlich abweicht. Was der éffentliche Auftraggeber zwingend vorgegeben hat, ist aus
der objektiven Sicht des angesprochenen verstandigen und fachkundigen Bieterkreises
im Wege der Auslegung zu ermitteln; Zweifel an der Bestimmtheit der Vorgabe schlieRen
es aus, dass der o6ffentliche Auftraggeber einen Angebotsausschluss auf eine angebliche
Abweichung stitzen darf (vgl. nur BGH, Urteil v. 03.04.2012 - X ZR 130/10 ,StraBenaus-
bau“ - VergabeR 2012, 724, in juris Rz. 9 f.; OLG Dusseldorf, Beschluss v. 22.08.2022 -
VIl-Verg 58/21 ,Mindestlohnregel” - VergabeR 2024, 743, in juris Rz. 53; OLG Minchen,
Beschluss v. 21.04.2017 - Verg 1/17 ,Laborautomatisation” - VergabeR 2017, 645, in ju-
ris Rz. 64 m.w.N.).

bb) Die Vergabeunterliegen liegen vollstandig vor. Ob sie die von der Antragstellerin in
deren Ruge unterstellte zwingende Anforderung enthalten, ist eine Auslegungsfrage,
welche auch im Rahmen einer summarischen Prifung bereits beantwortet werden kann,
weil alle flr die Auslegung mafRgeblichen Umstande bekannt sind.

cc) Die Antragsgegnerin hat die Systemspezifikationen flr die anzubietenden Klinik-
betten mit sog. , A-Kriterien” und ,B-Kriterien“ beschrieben, wobei die A-Kriterien Aus-
schlusskriterien, mit anderen Worten zwingende Vorgaben, beschreiben und die B-Kri-
terien bewertete Kriterien, d.h. technische Aspekte, bei denen ein Angebotsspielraum
eroffnet worden ist und die Angebotsinhalte in ihrer graduellen Abstufung miteinander
verglichen werden sollen. Das Produktmerkmal ,Verstellbarkeit” des Betts wird sowohl
bei A- als auch bei B-Kriterien aufgefuhrt, so dass sich u.a. die Notwendigkeit ergibt, die
Reichweite des jeweiligen Kriteriums im Wege der Auslegung zu bestimmen. Betrachtet
man zunachst die A-Kriterien der Technischen Ausristung des anzubietenden Bettes, so
sind neben Produkt-Eigenschaften, wie verwendete Materialien, Abmessungen und Mas-
sen, Konfigurationen (z.B. Kantenschutz) oder Ausstattungsdetails auch Funktionalita-
ten beschrieben, so ,elektrische Héhenverstellung” - bezogen auf die gesamte Liegefla-
che und deren Begrenzungen (Ziff. 4.1.6), ,Kopf- und Fulteil ohne Werkzeug abnehm-
bar” (Ziff. 4.17), ,Befestigung von Fixiergurten an den beweglichen Teilen der Liege-
flache ohne zusatzliche Halter mdglich” (Ziff. 4.1.22), ,,5-Punkt-Fixierung méglich* (Zif-
f. 4.1.24) bzw. - die hier streitgegenstandliche Funktion -, Liegeflachenteile auch bei An-
bringung von Fixiergurten verstellbar” (Ziff. 4.1.25). Sowohl bei Einzelbetrachtung als
auch in der Gesamtschau geht es bei diesen Funktionalitaten um technische Einsatz-
und Verwendungsmaglichkeiten im Krankenhausbetrieb. Es handelt sich um Verwen-
dungsalternativen, deren Anwendung jeweils vom medizinischen Personal des Klinikbe-
treibers festgelegt und umgesetzt wird. Dass einzelne oder gar alle aufgefihrten Funk-
tionalitaten jeweils so vorhanden sein mlssen, dass der im Bett liegende Patient diese
MaBnahmen selbst vornehmen oder die vorgenommenen Einstellungen selbstandig ver-
andern kdnnen soll, ist aus diesem Grunde schon eher fernliegend. Jedenfalls ist aber ein
eindeutiges Verlangen danach, dass ein Verstellen der Liegeflachenteile bei Anbringung
von Fixiergurten nicht nur fir das medizinische Personal mdglich sein, sondern auch in
der Hand des im Bett befindlichen Patienten liegen soll, aus dieser Beschreibung nicht
zu entnehmen. Nach MaRgabe dieser Auslegung kommt ein Ausschluss des Konkurrenz-
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angebots wegen angeblich fehlender Verstellmdglichkeit fiir den Patienten, unabhan-
gig von der Auslegung des Inhalts des Konkurrenzangebots, schon nicht in Betracht. Hin-
zu tritt, dass die Verstellmdglichkeiten des Bettes nicht nur mit A-Kriterien beschrieben,
sondern auch Gegenstand von B-Kriterien sind. Wird in einer Leistungsbeschreibung eine
technische Eigenschaft zugleich durch sog. K.O.-Kriterien und mit einem Angebotsspiel-
raum fr die Bieter definiert - letzteres ist Voraussetzung flr die Festlegung von sog. B-
Kriterien -, so steigen durch diese Vorgehensweise des Auftraggebers die Anforderun-
gen an die Eindeutigkeit und Bestimmtheit des A-Kriteriums. Diese Art der Leistungsbe-
schreibung setzt wettbewerbliche Anreize daflr, dass jeder Bieter hinsichtlich der be-
troffenen Eigenschaft auch Besonderheiten anbietet, ggf. sogar Innovationen, die noch
nicht Marktstandard sind. Im Rahmen einer solchen Aufforderung des Auftraggebers zur
Kreativitat ist es notwendig, dass flr den Bieter zuverlassig die Grenzen seines Ange-
botsspielraums erkennbar sind. Unter Berlcksichtigung dieser Erwagung verstarkt sich
die Erkenntnis, dass das Fehlen einer Verstellmdglichkeit der einzelnen Liegeflachen-
teile durch den Patienten selbst nicht als ein Ausschlusskriterium festgelegt worden ist.
SchlieBlich sind die in Ziff. 4.7 genannten sechs Aspekte der Verstellbarkeit ebenfalls je-
weils definiert als objektive Verstellbereiche; keiner dieser Aspekte zielt etwa auf eine
Besser- oder Schlechterbewertung danach, ob neben dem medizinischen Personal auch
der Patient Verstellungen vornehmen kann, sondern auch insoweit geht es jeweils aus-
schlieBlich um die technische Mdglichkeit des Verstellens, deren Auswahl typischerweise
in der Hand des medizinischen Personals liegt.

¢) Liegt fur das Konkurrenzangebot der Zuschlagsaspirantin jedoch kein Ausschluss-
grund vor, so ist die Auswahl dieses Angebots durch die Antragsgegnerin fir die Ertei-
lung des Zuschlags nicht zu beanstanden, weil das Konkurrenzangebot preislich glnsti-
ger ist und nach der Jury-Bewertung einen erheblichen Mehrwert bei der Teststellung ge-
zeigt hat.

3. Die fehlende Erfolgsaussicht des Nachprifungsantrags im Hauptverfahren hat auch
Einfluss auf die Gewichtung der wechselseitigen wirtschaftlichen Interessen der Antrag-
stellerin im Hauptverfahren selbst, der Antragsgegnerin - auch im Hinblick auf die Be-
wertung des mit einer vorzeitigen Zuschlagserteilung einhergehenden Risikos einer
Schadensersatzverpflichtung - sowie der Zuschlagsaspirantin. Die wirtschaftlichen In-
teressen sind grundsatzlich als gleichgewichtig zu bewerten; im hier vorliegenden Fal-
le einer fehlenden Erfolgsaussicht des Nachpriifungsantrags erhéht sich in indirekter
Proportionalitat das jeweilige wirtschaftliche Interesse der Antragsgegnerin und der Zu-
schlagsaspirantin am alsbaldigen Zuschlag. Der Senat hat zusatzlich berlcksichtigt, dass
hier - bei einem Lieferauftrag Gber Standardausristung von Einrichtungen der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung - keine Gefahr einer Verschiebung oder Festigung
von Marktpositionen der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer durch die Gestattung zu be-
sorgen ist (vgl. dazu OLG Frankfurt, Beschluss v. 26.01.2017 - 11 Verg 1/17 - a.a.0.,

Rz. 63).

4. Die Antragsgegnerin hat schlissig dargelegt und glaubhaft gemacht, dass eine weite-
re Verzdgerung der Zuschlagserteilung in diesem Vergabeverfahren neben den rein wirt-
schaftlichen Erwagungen erhebliche weitere nachteilige Folgen fir die Antragsgegnerin
und fur die Allgemeinheit hat (sog. besonderes Beschleunigungsinteresse, vgl. nur OLG
Naumburg, Beschluss v. 11.09.2018 - 7 Verg 4/18 - in juris Rz. 35, 44; OLG Naumburg,
Beschluss v. 22.11.2019 - 7 Verg 7/19 ,Irritationsschutzwand” - NZBau 2020, 478, in ju-
ris Rz. 32, 37, jeweils m.w.N.). Dabei hat der Senat den Inhalt der Vergabedokumentati-
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on und - erganzend - der Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 12.06.2025 herange-
zogen.

a) Gegenstand des Beschaffungsvorhabens ist die Ausstattung eines Krankenhauses
der héchsten Versorgungsstufe, der sog. Maximalversorgung, mit dem Grundbedarf der
stationaren Behandlung in Gestalt von Klinikbetten. Die Antragsgegnerin verflgte 2024
und verfligt derzeit nicht Uber eine vertragliche Lieferbeziehung, aus der sie einen aku-
ten Beschaffungsbedarf - und sei es nur Gbergangsweise - decken kdnnte. Aus der Be-
darfsermittlung vom 17.07.2024, deren Authentizitat sich aus der Vergabedokumentati-
on nachvollziehbar ist, ergibt sich, dass von 1.063 Klinikbetten im Bestand (ohne Psych-
iatrie) bereits damals 132 Betten 20 Jahre und alter und weitere 123 Betten 16 Jahre und
alter waren; diese Klinikbetten entsprachen nicht mehr den aktuellen technischen Anfor-
derungen und die Versorgung mit

Ersatzteilen war nicht mehr gesichert. Alle Klinikbetten bedurften des sukzessiven Aus-
tauschs, wofur die Antragsgegnerin allerdings insgesamt einen Zeitraum von vier Jahren
vorgesehen hatte. Hinsichtlich der vorgenannten 255 Betten war ein Austausch unver-
zuglich erforderlich. Es ist evident, dass flr die Erflllung der Aufgaben der Antragsgeg-
nerin als Tragerin eines Krankenhauses der Maximalversorgung ein Ausbleiben des Aus-
tausches dieser Betten und - sukzessive - der weiteren Klinikbetten erhebliche logisti-
sche und hygienische Auswirkungen sowie nachteilige Folgen fir die Arbeitsbedingun-
gen des medizinischen Personals hat.

Besondere Bedeutung erlangt hier zudem, dass die Ausstattung mit modernen Klinikbet-
ten unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit und die kérperliche Unversehrtheit der Pa-
tienten hat, welche hier - wegen der Stellung der Klinik im Landeskrankenhausplan als
ein Krankenhaus der Maximalversorgung - in besonderer Weise auf eine hohe Qualitat
der Unterbringung angewiesen sind. Solche Umstande sind grundsatzlich geeignet, ein
besonderes Beschleunigungsinteresse zu rechtfertigen (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss

v. 26.01.2017 - 11 Verg 1/17 - NZBau 2017, 309, in juris Rz. 60 fiir abfallwirtschaftliche
Dienstleistungen bei Vertragslosigkeit; BayObLG, Beschluss v. 31.10.2022 - Verg 13/22
- NZBau 2023, 417, in juris Rz. 73 fiir Sicherheitsdienstleistungen in einer Fliichtlingsun-
terkunft).

b) In zeitlicher Hinsicht hat sich die vorbeschriebene Dringlichkeit des Beschaffungsbe-
darfs stetig und zuletzt auch unvorhersehbar erhéht.

aa) Angesichts des geschilderten Beschaffungsbedarfs im Juli 2024, wonach allein 255
Klinikbetten eines unverzuglichen Austausches bedurften und deswegen ,fir die Jahres-
scheibe 2024" ein hoheres Budget vorgesehen war, stand die Beschaffung von Anfang
an unter einem hohen Zeitdruck. Dieser anfangliche Zeitdruck kann eine Entscheidung
nach § 169 Abs. 2 Satz 1 GWB zugunsten der Antragsgegnerin aber nicht rechtfertigen.
Denn es widerspricht schon dem Grundgedanken einer Uber den Individualrechtsschutz
zu gewahrleistenden Rechtstreue im Vergaberecht, dass ein zeitlicher Druck, welcher
auf Umstanden beruht, die zumindest bei einer wertenden Betrachtung aus der Sphare
der o6ffentlichen Hand - nicht zwingend nur unmittelbar der Vergabestelle selbst - resul-
tieren, zu einer Einschrankung der Effektivitat des Primarrechtsschutzes fihren kdnnte.
Der 6ffentliche Auftraggeber hatte es in vielen Fallen in der Hand, sich durch eine kinst-
lich geschaffene Dringlichkeit einem effektiven

Primarrechtsschutz zu entziehen. Im vorliegenden Fall wurde das Vergabeverfahren erst
am xx.xx.2024 eingeleitet. Unter Berucksichtigung der vorgegebenen Mindestfristen im
Vergabeverfahren (hier wurde der Lauf der Angebotsfrist bis zum 26.09.2024 und eine
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Angebotsbindefrist bis zum 26.12.2024 bestimmt) war eine Beschaffung von 255 drin-
gend austauschbediirftigen Klinikbetten im Jahre 2024 nicht realistisch. Dies gilt im Ubri-
gen wohl auch flir das fur 2024 eingeplante Budget. Hinzu kommt, dass ein &ffentlicher
Auftraggeber in seine zeitliche Planung stets auch die Maglichkeit der Inanspruchnah-
me von Primarrechtsschutz durch einen bzw. mehrere Bieter einbeziehen muss (vgl. nur
Kus, a.a.0., § 169 Rn. 73; Summa, a.a.0., § 169 Rn. 48 ff. m.w.N.). Das gilt zumindest fur
ein etwa sieben Kalenderwochen

andauerndes Nachprifungsverfahren (vgl. § 167 Abs. 1 GWB), u.U. auch fur ein nach-
folgendes Beschwerdeverfahren, fir welches keine Entscheidungsfrist geregelt und
allenfalls landerspezifisch zu prognostizieren ist (vgl. z.B. OLG Frankfurt, Beschluss

v. 26.01.2017 - 11 Verg 1/17 - NZBau 2017, 309, in juris Rz. 61; OLG Naumburg, Be-
schluss v. 11.09.2018 - 7 verg 4/18 - in juris Rz. 46 m.w.N.; OLG Rostock, Beschluss v.
16.09.2021 - 17 Verg 7/21 ,Kulturstiftung” - in juris Rz. 30). In einem besonderen Ein-
zelfall, dessen Voraussetzungen hier nicht vorgetragen sind, hat der Vergabesenat des
Kammergerichts Berlin sogar angenommen, dass ein Beschleunigungsinteresse we-

gen der Dauer des Nachprufungsverfahrens zu verneinen ist, wenn der Trager des Auf-
traggebers - das Bundesland - keine hinreichenden Vorkehrungen flir die beschleunig-
te Durchfihrung von Nachprufungsverfahren, insbesondere flir eine ausreichende per-
sonelle Ausstattung der Vergabekammern, getroffen hat (vgl. KG Berlin, Beschluss v.
25.01.2022 - Verg 8/21 ,Krankenhaus-IT“ - VergabeR 2023, 675, in juris Rz. 7, 12).

bb) Inzwischen - und mithin nach dem Ablauf eines fir ein ordnungsgemals durchgefihr-
tes Offenes Verfahren notwendigen Zeitraums - hat sich die Situation fir die Gesund-
heitsversorgung durch die Antragsgegnerin weiter erheblich verschlechtert.

(1) Rein zahlenmaRig bestand im Mai 2025 ein Defizit von 113 Betten gegeniber der
Bedarfsberechnung. Dass es sich dabei lediglich um sog. ,Planbetten” handeln soll, de-
ren Vorhaltung fir den Klinikbetrieb nicht erforderlich sei, wie die Antragstellerin in ihrer
Stellungnahme vom 16.06.2025 ausflhrt, ergibt sich aus den Unterlagen nicht und der
Senat vermag solches auch sonst nicht zu erkennen.

(2) Bereits im Februar 2025 sah sich die Antragsgegnerin genétigt, im Wege einer In-
terimsbeschaffung je funf Betten von jedem Bieter zu erwerben. Nach der Bewertung
durch den Senat ist diese Beschaffungsmafinahme Ausdruck des Ausgleichs eines aku-
ten Fehlbedarfs. Dass die Antragsgegnerin die Menge der so beschafften Betten nied-
rig hielt, ist u.U. auch der Uberlegung geschuldet, dass damit die strategisch angedach-
te sukzessive Vereinheitlichung der Ausstattung unterlaufen wurde, jedenfalls aber Aus-
druck der VerhaltnismaRigkeit der Mallnahme, wonach nicht mehr Betten auSerhalb des
formlichen Vergabeverfahrens beschafft werden als unbedingt erforderlich zur Uber-
brickung der Dauer des - nach dem damaligen Stand - bis zum 14.03.2025 laufenden
Nachprifungsverfahrens.

(3) In qualitativer Hinsicht hatten (zumindest) zwdlIf der noch eingesetzten Betten den
Status ,,End of Service” erreicht und mithin einen Zustand, in dem der Hersteller keine
Reparaturleistungen oder Ersatzteillieferungen mehr Gbernimmt. Bei weiteren 134 Bet-
ten stand dieser Status unmittelbar bevor. Bei den noch eingesetzten Betten stiegen we-
gen der langen Nutzungsdauer und der aufgetretenen schweren, teilweise nur behelfs-
maRig beseitigten Mangel die Versorgungsrisiken und flhrten zu einer erheblichen Mehr-
belastung bei der Pflegearbeit und damit auch zu Risiken in der medizinischen Versor-
gung der Patienten.
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(4) Ab dem 01.07.2025 ist die Er6ffnung einer neuen Tagesklinik vorgesehen, welche ei-
nen zusatzlichen Bettenbedarf von 32 Stlick begriindet. Dieser Bettenbedarf sollte eben-
falls Gber die ausgeschriebene Rahmenvereinbarung gedeckt werden.

cc) Obwohl die Vergabekammer mit ihrem Hinweis vom 09.04.2025 ihre vorlaufige Be-
wertung und die i.E. fehlenden Erfolgsaussichten des Nachprifungsantrags offengelegt
hat, hat sie nicht innerhalb der zu diesem Zeitpunkt bereits bis zum 18.04.2025 verlan-
gerten Bearbeitungsfrist entschieden, sondern der Antragstellerin auf deren Antrag -
ggf. auch mangels hinreichender prozessrechtlicher Méglichkeiten einer Ablehnung des-
selben - eine verlangerte Anhérungsfrist bis zum 12.05.2025 eingerdumt und in der Kon-
sequenz am 15.04.2025 die Bearbeitungsfrist bis zum 23.05.2025 verlangert. In dieser,
sich einerseits dynamisch entwickelnden, andererseits mit Blick auf die beabsichtigte
Neuerdffnung einer Tagesklinik auch sprunghaft verandernden Situation bei einer gleich-
zeitig in Aussicht gestellten Erfolglosigkeit der Nachprufung ist das Interesse insbesonde-
re der Allgemeinheit an einem raschen Abschluss des Vergabeverfahrens neu zu bewer-
ten gewesen. Dem steht dann nicht entgegen, dass die Antragsgegnerin bis Ende April
2025 noch nicht auf eine unverzigliche Entscheidung gedrungen, sondern auf eine Be-
achtung der Beschleunigungsvorschrift des § 167 GWB vertraut hat.

5. Zum maRgeblichen Zeitpunkt der Beurteilung - dem Zeitpunkt der Entscheidung tber
den Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach § 169 Abs. 5 Satz 6 GWB durch den Senat
- liegt eine Ausstattungssituation der Antragsgegnerin mit Klinikbetten vor, welche die
Funktionsfahigkeit eines Krankenhauses der Maximalversorgung (vgl. zur Funktionsge-
wahrleistungspflicht nach Art. 14 AEUV auch BayObLG, Beschluss v. 31.10.2022 - Verg
13/22 - NZBau 2023, 417, in juris Rz. 40) und damit die Erfullung der dem Klinikum Uber-
tragenen, im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben splrbar beeintrachtigt und fir die
Antragsgegnerin und die Allgemeinheit nicht mehr zumutbar ist.

6. Die Gestattung der vorzeitigen, d.h. vor dem Abschluss des Nachprifungsverfahrens
erlaubten Erteilung des Zuschlags ist hier auch verhaltnismaRig. Insbesondere ist es
nicht angemessen, die Antragsgegnerin zur Bedarfsdeckung auf alternative Methoden zu
verweisen. Es ist der Antragsgegnerin nicht zumutbar, statt einer systemischen Beliefe-
rung des Krankhauses mit einem Artikel des Grundbedarfs der stationdren medizinischen
Versorgung Uber viele Monate hinweg eine sporadische, zufalligen Verfligbarkeiten und
dem Wohlwollen einzelner Lieferanten unterworfene Ubergangsbeschaffung zu betrei-
ben. Diese Ubergangsbeschaffungen gehen neben héheren Kosten auch mit einer feh-
lenden Ausstattungssicherheit, mit erheblichen logistischen Mehraufwendungen, mit ei-
nem Mehraufwand an pflegerischer Arbeit und Verzégerungen in der medizinischen Ver-
sorgung der Patienten einher. Auch der Verweis der Antragstellerin auf die Moglichkeit
der Anmietung von Klinikbetten ist nicht auf eine zumutbare Alternative flir die Antrags-
gegnerin gerichtet. Die Kosten der Miete erreichen nach den Angaben der Antragsgegne-
rin unterjahrig das Kostenniveau des kauflichen Erwerbs, so dass je nach der Dauer des
Nachprifungsverfahrens erhebliche, auch etwaige Schadensersatzforderungen der An-
tragstellerin Ubersteigende Kosten anfielen, ohne einen nachhaltigen Nutzen herbeizu-
fuhren. Soweit die Antragstellerin in ihrer Stellungnahme vom 16.06.2025 auf erheblich
niedrigere Kosten verweist, ist fir den Senat nicht ersichtlich, dass eine Anmietung von
hochwertigen Klinikbetten fur die Antragsgegnerin zu diesen Mietpreisen maoglich ware.
Hinzu kommt, dass im Falle einer Anmietung die logistische und pflegerische Mehrarbeit
nicht reduziert wurde.
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IV. 1. Die Entscheidung Uber die Kostentragung im Antragsverfahren beruht auf §§ 175
Abs. 2, 78 GWB.

2. Die Festsetzung des Gegenstandswertes des gerichtlichen Beschwerdeverfahrens be-
ruht auf § 50 Abs. 2 GKG. Der Senat legt dabei die geprifte Brutto-Angebotssumme des
Angebotes der Antragstellerin zugrunde.

- Seite 13 von 13 -



	Leitsatz
	Tenor
	Gründe

